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Gericht 

Verwaltungsgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

17.05.1963 

Geschäftszahl 

1523/62 

Rechtssatz 

Werden für "Repräsentationsbeträge" weder Belege vorgelegt, noch auch die Empfänger dieser Beträge 
nahmhaft gemacht, können die beantragten Absetzungen nicht als Betriebsangaben anerkannt werden. 
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Beachte 
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